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Das Jagdrecht auf den Öffentlichen Flüffen war-nach den Bejtimmungen 
de8 Allgemeinen Landrechts3 dem Brivatverfehr entzogen. Diejer Nechtsjat ift 
durch die SS 1—3 des Gefeßes vom 31. Oftober 1848 (G. ©. ©. 343) und 
die SS 1 und 2 des Gefeges vom 7. März 1850 (G. ©. ©. 165) in Wegfall 
gekommen.) Die Ausübung des Jagdrechtes vegelt fich daher gegenwärtig auch 
bei den öffentlichen, im gemeinen Eigenthum des Staates ftehenden Strömen 
nach den VBorjchriften des Jagd-Bolizeigejeges vom 7. März 1850. Befugt zur 

eigenen Ausübung des Fagdrechtes auf feinem Grund und Boden ift der Be- 
iger nach Maßgabe der SS 2 flgd. a. a. DO. Die Vorausfegungen des S 2 

liegen bei dem Fisfus als Eigenthümer der öffentlichen Flüffe nicht vor, weil 
diefe für fich allein feinen land» oder forjtwirthichaftlich genußten Flächenraum 

darftellen und fie auch den Seen oder Teichen nicht gleichzuftellen find. Die 
öffentlichen Flüffe gehören daher nach $ 4 a. a. D. der Negel nach zu den ges 
meinjchaftlichen Jagdbezirfen der Gemeinden, denen fie angehören.?') : 

2. Fildereiungung. 

Die wichtigfte unter den hier betrachteten Nugungen der öffentlichen Ströme 
und der jonftigen Gewäfjer bildet die Fifcherei. 

a) Allgemeines. 

Zwei Berufsitände nährt von Alters hev die flichende Welle, den Schiffer 

und den Filcher. Beider Lebensführung und Anterefjen find vielfach gemeinfam, 

vielfach verschieden und die DVerjchiedenheit tritt in dem Maße fehärfer und 
tvennender hervor, in dem beide Ermwerbszweige fich ausgejtalten und jeder den 
jeinen befonders gepflegt und gejchäßt wifjen will. So lange der Umfang der 
Schiffahrt, die Größe und die Fortbewegungsgefchwindigfeit der Fahrzeuge fich 
in bejcheidenen Grenzen halten, andererjeitS der anfcheinend unerjchöpfliche Fiich- 

veichthum der Gewäfjer dem Fischer jederzeit und fat mühelos Weberfluß für 

Selbjtverbrauc und Handelsabjah bietet, fehlt e3 an ernten Gründen für den 
Kampf der beiden nterejfen. HZerreigt auch ein plumper Kahn, ein ungefüges 
Floß die aufgeftellten Neße, jo jchädigen derartige Zufälle nur die Fifcherei- 

ausübung der Einzelnen. Tritt aber die Zeit mehr und mehr in das Zeichen 

de3 Verkehrs, mehrt fich die Zahl der Schiffe und Flöße, bildet fich insbejondere 
ein regelmäßiger Dampferverfehr auf „des Königs Straßen zu Wafjer” aus, 
der die Fahrrinne fire fich in Anfpruch nimmt, die Ufer unterwühlt, den Filch- 
bejtand beunruhigt und ihm die gewohnten Laichpläge verfümmert, jo treten fich 
Schiffer und Fischer feindlich gegenüber. 

Aus dem Anwachjen der induftriellen Unternehmungen entjtehen dem Ge- 

-werbe des Legteren weitere jehwere Beeinträchtigungen, Wafjermühlen und Trieb- 

20) Entjch. des Ober-Trib. vom 8. Februar 1853 Bd. 25 ©. 396 und vom 6. März 

1855. GStrieth. Archiv Bd. 15 ©. 316. 

>) Entfch. d DO. 3. ©. vom 23. Mai 1889, XVIII 287. Bergl. hinfichtlich der analog 
zu behandelnden Schienenftraßen der Gifenbahnen den Erlaß des Minifters für Die 

landwirthichaftlichen Angelegenheiten und des Junern vom 1. März 1872. Min. BL f. 

d. 1. Berw. ©. 127. R
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werfe machen ihren ftörenden Einfluß geltend und das Eindringen verderblicher 
Abwäfjer und Abfälle vernichtet nicht felten in weitem Umfange um die Einfluß: 
jtelle den gefammten Fifchbeftand. Um die geringeren Fangergebniffe auszu- 
gleichen, nimmt der Fischer feine Zuflucht zu Fünftlicheren Fanggeräthen und 
Fangmethoden und jchädigt fich jelbjt durch unwirthichaftliche Ausnugung der 

Flichgrände. Nicht mit Unvecht konnte die Fifcherei lange darüber Elagen, daß 

ihr nicht der gebührende Schuß zu Theil werde. Handel und Gewerbe, in deren 

Dienft ich die Schiffahrt geftellt, wuchfen jo fchnell und kraftvoll, daß ihre offen 
zu Tage liegende Bedeutung einer gerechten Abwägung dev beiderfeitigen inter 
ejjen im Wege jtand. 

Exit in Folge der wachjenden Erfenntniß der Wichtigkeit der Fifchnahrung 
und der jich immer mehrenden Klagen über die VBerödung der Fifchgewäfler 
machte ich eine andere Aıiffaffung geltend und der Staat, ebenjo wie die Be- 
theiligten jelbit jchritten zu Abhülfemaßregeln. Der Staat vegelte das Ber- 
hältniß zwifchen Schiffahrt und Jnduftrie auf der einen, ‚der Filcherei auf der 

anderen Seite durch Abgrenzung ihrer Nußungsberechtigungen an den Gewäjjern, 
nahm bei den Strom- und Uferbauten auf Belafjung und Neufchaffung von 

Laichrevieren Bedacht, fehüßte den Fiichbeftand durch eine Reihe polizeilicher 

Vorfchriften über die gewerblichen Betriebe, wie Bejtimmungen über die Yang- 

geräthe, das Mindeftmaß der Fangobjefte und die einzuhaltenden Schonzeiten 
und förderte die der Fünftlichen Fischzucht dienenden Beitrebungen. Die Be- 
theiligten aber fchlofjen fich zu Fiichereivereinen zufammen, die es fich zur Auf- 

gabe jtellten, das Verftändniß für Fischzucht und Fifcherei in weiten Kreijen zu 

wecken und die verödeten Gewäfler mit einer ihren DVerhältniffen angepaßten 

Stuchbrut zu befegen. 

b) Gejchichtliche Entwicdlung. 

Unter der Herrichaft des deutjchen Ordens mußte die Fijcherei noth- 
wendiger Weife eine bejondere Berücjichtigung erfahren. Ströme, Seen und 
Flüffe waren ungemein fifchreich, andererjeitS war die Landesherrfchaft ein geift- 
licher Orden, dejjen Mitglieder, Diener und Unterthanen die zahlreichen gebotenen 
Fafttage der Fatholifchen Kirche ftrenge hielten und daher der vornehmiten Faften- 

jpeife in befonders großem Umfange benöthigten. Die Aufzeichnungen der alten 
Ehroniften enthalten der Negel nach unter den Angaben über bemerfenswerthe 

Sahresereigniffe Notizen über bejonders veiche Fifcherträge, fie unterlafjen es 

auch nicht, zuc Charakterifiwung der Preisitände beftimmter Zeitperioden neben 

dem Preije des Getreides auch den einzelner Fifchforten anzuführen. Derartige 
Angaben finden fich auch bei den Schriftitellern der jpäteren Zeit. Schon das 
Treßlerbuch des Hochmeifterhofes berichtet über die Ankäufe größerer Fifchmengen 
für die fürftliche Hofhaltung. 1466/69 Ffaufte man ein Schoc Brafjen um 
2 gute Grojchen, einen Lachs von zwei Ellen für 21, ein Schod Neunaugen für 

2 Schillinge, ein Fuder von allerlei Fifchen aber galt nur 5 g. ©.) ) m 

>>, Boßberg, „Gejchichte der Preußifchen Münzen und Siegel“. Berlin 1843. 

©. 126 u. 127. 

2) Wernide a.a.D. Bd. I ©. 347. 
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Sommer 1604 wınden jo viel Störe in der Weichjel bei Thorn gefangen, wie 
feit Menfchengedenfen nicht, 1744 fo viel, daß das Pfund für 2 g. ©. verkauft 

wurde. **) 
Entfprechend der Wichtigkeit des Fifchfangs für den eigenen Verbrauch und 

al3 Einnahmequelle war der Orden von Anfang an darauf bedacht, fich dejjen 
Exträgniffe unmittelbar zu NuGen zu machen und ihn nur in befchränftem Maße 
für feine Unterthanen frei zu geben. An den Privilegien der Oxdenszeit wird 
die Fifcherei Gemeinden und Privatleuten der Negel nach) nur „zu Tifches 
Nothdurft und nicht zum Verkauf“ eingeräumt, auch durfte fie vegelmäßig nur 

mit Eleinerem Gezeuge, nicht mit großen NeGen geübt werden. In dem Grün- 
dungsprivilegium von Graudenz vom Jahre 1291 heißt e8: Duch haben wir 
gegeben den burgern dirre bemumpten ftat Grawdenz freyheit zu fyjchene in der 
weiszele von dem fliegze Osza genant bis in den zee Nenfee genant gleich den 
burgeen zeum Kolmen. ?°) 

Die Handfefte dev Stadt Schwe von 1338 beftinmmte: „Sie follen auch 

nicht ftefchen in den jeen und teichen die da Liegen in ihrer freyheit” und „auch 
verleihen wir den eimmohnern diefer ftabt, dafz fie in dem wafjer Bda mit walen 
und mit hamen fifchen mögen.“ ?°) 

Eine zwifchen 1374 und 1384 erlaffene Verfchreibung des Ordens über 
Neumontau befagt Hinfichtlich des Dorfichulzen, des Pfarrers und der übrigen 
Befiger: „und vorkyen im och freye fifchereye jn der weilzel czu jeyme tifche mit 
eleinem geezuge mit reifen und mit jecken“ — „wir legen och dem pfarrer freye 
fifchereye in der weifzel aljo deme fcholgen vorlyen ift“ — „och lege wir eyme 

itezlichen befiger freye fifchereye zu jeynem tifche in der montau binnen ever 
grenitizen.“ ?”) 

Die Kulmifche Handveite ($ 26) enthält eine Beftimmung ähnlichen Jn- 
halts, da8 jus culmense ex ultima revisione giebt nur Vorjehriften über die 
Fifcherei in. jtehenden Gewäfjern (Kap. ID. 

Der Grundjag der Negalität des Fifchfangs, den das Nömifche Necht nicht 
fannte,?®) der fich‘ aber in vielen Ländern Deutfchlands eingebürgert hatte und 
der auch im 8 73 Th. II Tit. 15 Allg. ER. zum Ausdruck gebracht wird, war 
den Landestheilen, in welchen gegenwärtig noch das Weftpreußifche Provinzial- 
vecht gilt, fremd. Das fodifizirte Brovinzialvecht vom 19. April 1844 bejtimmt 

dementjprechend in $ 72, daß dev Filchfang in öffentlichen Gewäffern fein Necht 
des Staates ift. 

c) Breußifhe Gejeggebung. 

Bi8 zum Crlaß des Fifchereigefeges für den Preußifchen Staat von 
. 30. Mat 1874 (6. ©. ©. 197) war in Preußen für die privatrechtliche Seite 

der Fifcherei der Inhalt der SS 170—192 Th. I Tit. 9 und SS 73—78 Th. II 

2) Wernide a.a.D. Bd. II ©. 473. : 

>) Fröhlich, „Chronik der Stadt Graudenz“. Graudenz 1891. ©. 5 fad. 

20). MWegnerxa..0.:0.:-11 ©. 85: 
>”) Geh. Archiv zu Königsberg, „Handveitenbuch” Nr. 6 BL. 19. 
2°) Windicheid, a.a.D. Bb.I ©. 327.
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Tit. 15 Allg. 2. R. maßgebend; S 186 a. a. ©. verwies hinfichtlich dev wegen 
der Laichzeit, des verbotenen Fifcherzeuges und der fonft zur Verhütung des 
Ruins der Fijchevei getroffenen Anordnungen auf die Vorfchriften der Polizei- 
gejege. AS jolche Famen für das Weichjelgebiet in Betracht die unter dem 
4. März 1847 exlaffene Fifchereiordnung für die Provinz Pojen (6. ©. 
©. 107) und diejenige für die Binnengewäffer der Provinz Preußen (6. ©. 
©. 114). 

Das Fifchereigefeg vom 30. Mai 1874 fehränft die Fifchereiberechtigungen 
nach verjchiedenen Richtungen hin ein und läßt diefelben unter gewiffen VBoraus- 
jegungen zur Aufhebung gelangen, beides unter Entfehädigung der Berechtigten. 
Die Nubung dev Binmenfischerei durch die Gemeinden ift dahin geregelt, daf 
diefelbe mu durch angeftellte Fifcher oder durch Verpachtung für längere Zeit- 
perioden ftattfinden darf, während eine Freigabe des Fifchfanges verboten ijt 

(SS 5—8). Die Berechtigten eines größeren zufammenhängenden Fifchereigebietes 
lönnen bedufs Beauffichtigung und Erhaltung des Fiichbeftandes und gemeinfchaft- 
licher Bewirthichaftung und Benugung der Fifchwaffer durch Tandesherrlich zu 
genehmigendes Statut zu einer Genofjenfchaft vereinigt werden (SS 9 md 10). 
Flur die Ausübung der Fischerei ift, jomweit fie nicht durch den Berechtigten felbft 

erfolgt, die Nachjuchung polizeilicher Exlaubnißfcheine vorgefchrieben (SS 11—18). 

Die zum Ftichfange ausliegenden Fifcherzeuge müfjen bezeichnet fein ($ 19). Die 

Breite der Gewäfjer darf zum Zwecke des Fiichfanges durch ftändige Fifcherei- 

vorrichtungen niemal® auf mehr als auf die Hälfte der Wafferfläche, bei ge- 
wöhnlichem niedrigen Wafferftande vom Ufer aus gemefjen, für den Wechjel der 
Stfche verjperrt werden ($ 20). Schäpdliche Fangmittel find verboten ($ 21). 

Das Gejeß gejtattet weiter die Anlage von Laich- und Fiichichonrevieren (SS 29 

bi3 34) und die Herftellung von Fifchpäffen für die Wanderfifche (SS 35—42), 

unterfagt die Berumreinigung der Fifchwaffer durch Einleitung fchädlicher Stoffe 

aus landwirthichaftlichen oder gewerblichen Betrieben, jowie das Nöthen von 
Flachs und Hanf in nicht gejchlofjenen Gewäfjern (SS 43—44). Die Tödtung 
und der Fang einer Neihe von der Fifcherei jchädlichen Thieren wird den 

Fijchereiberechtigten freigegeben ($ 45). Die Aufficht über die Fischerei Fan 
durch befondere vom Staate beftellte Beamte ausgeübt, von den fijcherei- 

berechtigten Genofjenfchaften oder Gemeinden fönnen amtlich zu verpflichtende 
Fifchereiauffeher eingefegt werden (SS 46-48). Die SS 49—52 enthalten Straf- 
beftimmungen, neben denjelben kommen noch die VBorjchriften der SS 296, 2968 
und 370 Pr. 4 des Neichsftrafgejegbuches in Betracht. 

Das Fifchereigefeg findet auf jämmtliche der Preußifchen Landeshoheit 

unterworfene Gemwäffer ohne Unterjchied, ob diefelben öffentliche oder private, 
fließende oder ftehende, natürliche oder fünftliche find, Anwendung. ES bejchränft 
fich nur felbjt Hinfichtlich der Anwendbarkeit eines Theiles feiner Borjchriften auf 
gejchlojjene Gewäjjer.?”) 

Dasjelbe gilt von den fifchereipolizeilichen VBorjchriften, welche nach 522 a.a.D. 
im Wege landesherrlicher Verfügung nach Anhörung der Provinzialvertvetungen 

>) Verhandlungen des Herrenhaufes von 1874, Bd. I ©. 256/257, Entjch. des D. B. ©. 
vom 25. Februar 1895, XXVILII 305. 

3%
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für die einzelnen Provinzen erlaffen find. ES find dies für das Weichjelgebiet 
die Verordnungen, betreffend die Ausführung des Fijchereigefeges in der Provinz 
Weftpreußen, vom 8. August 1887 (6. ©. ©. 348), in der Provinz Schlefien 
vom 8. Auguft 1887 (6. ©. ©. 406) und in der Provinz PBojen vom 12. Mai 

1888 (6. ©. ©. 105). Der $ 1 der erjterwähnten Verordnung beftimmt, daß 
in dem Arme der Weichjel bei Neufähr als Grenze der Binnenfischerei gegen 
die Küftenfifcherei eine gerade Linie gelten foll, welche die durch Grenzzeichen 
fenntlich gemachten äußerjten Punkte des fejten Landes der beiden Stromufer 
mit einander verbindet. 

Nachdem durch Anlandungen in dem Weichjelaum bei Nleufähr das feite 
Land fich weiter vorgefchoben hat, ift dieje Grenzlinie durch Bekanntmachung des 
egierungspräfidenten zu Danzig vom 6. Dezember 1898 anderweit feitgeitellt 
worden (Amtsblatt ©. 398). 

‚Sn den Ausmündungen der Nlogat joll nach Art. I der Verordnung vom 
10. Mat 1893 (6. ©. ©. 87) diefelbe Abgrenzung durch eine gerade Linie ge- 
bildet werden, welche von dem Kirchturm zu Jungfer auf den Endpunkt des 
Längsgejtelles zwifchen Jagen 3 und 4 (Revier Anwachs der fisfaliichen Nlogat- 
haffkämpe), von dort zum Schnittpunkt des im Jagen 7 zwifchen Schlag g und i 
liegenden Quergeftelles (Nevier Fifcherhafen der fiskalifchen Nogathafffämpe) mit 
der HZährtenrinne und von dort zu einem 100 m jüdlich des alten Leuchtthurms 
auf der Mole des Elbings gelegenen Bunkte läuft. 

Durch $ 53 des Fifchereigefeges find alle früheren jeinen Beltimmungen 
entgegenjtehenden Borjchriften aufgehoben. 

ES bezieht fich dies indefjen nur auf diejenigen VBorfchriften der älteren 
provinziellen Fifcheretordnungen, welche einen fifchereipolizeilichen Charakter 
tragen und infoweit durch die auf Grund de8 S 22 a.a.D. erlafjenen Bro- 
vinztalverordnungen erjeßt find. Die jonftigen provinzialvechtlichen Vorjchriften, 
insbejondeve diejenigen über das Eigenthum der Gemäfjer und die Grenzen der 
Sifchereiberechtigungen find beftehen geblieben, infoweit fie nicht im Wider- 
jpruch mit dem Gejeg vom 30. Mat 1874 ftehen. °°) 

Bon der Fijchereiordnung für die Binnengewäfjfer der Provinz Preußen 
vom 7. März 1845 gilt heute mur noch $ 17, der den Umfang der Fijcherei- 
berechtigung zu des Tijches Nothdurft beftimmt. °') 

Die näheren Bejtimmungen über das Verhältnig der Fifcherei zu der Schiff- 
fahrt geben die SS 16 fgde. der Verordnung vom 8. Auguft 1887 für Weft- 
preußen und die SS 16 fgde. der Verordnung vom 12. Mai 1888 für Bojen, 
jowte hinfichtlich der Fifcherei im Fahrwafjer die SS 41—43 der Polizeiver- 
ordnung, betr. die Ausübung der Schifffahrt und Flößerei auf der Weichjel und 
dev Nogat, jowie auf den jchiffbaren Theilen ihrer Ntebenflüffe, vom 7. März 
1895 Amtsbl. der Neg. zu Danzig, 1895, Beilage zu Ne. 13). ?®) 

>) Drucjfachen des AUbgeordnetenhaufes 1873/74 Nr. 98. 
») Erl. des Min. f. Landw. 2c. vom 28. Februar 1886 MbL. f. d. i. B. ©. 47. 

>) Hinfichtlich der Mitführung von Fifchereigeräthen in und an Schiffsgefäßen 
und Flößen auf den jchiffbaren und flößbaren Gewäfjern der Provinz Weitpreußen vergl. 
die Bolizeiverordnung des Dber-Präfidenten Diefer Provinz vom 22. Auguft 1896, Amtsbl. 
der Neg. zu Danzig ©. 866. 
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Die Zuftändigfeit des Bezivksausfchuffes zum Erlaß von Negulativen, betr. 

die Beauffichtigung und den Schuß der Laichjchonreviere, die Genehmigung zur 
Ausführung von Fijchpäffen und die Behandlung diefer Fifchpäffe (SS 31, 36 
39, 41, 42 des Fijchereigejeges) guiindet fich auf $ 98 des Zuftändigkeitsgefeges. 

Nach 5 99 a. a. DO. bejchließt der Bezirfsausfchuß ferner über die Geftattung 
von Ableitungen nach 8 43 Abfag 2 des Fifchereigefeges und itber die An- 
ordnungen von Vorkehrungen nah S 43 Ab. 3 dajelbit, jowie über die Ge- 

ftattung von Ausnahmen von dem Verbote des Flachs- und Hanfröthens in nicht 
gejchlofjenen Gemäflern. 

Der Entjcheidung des Bezirksausfchuffes unterliegen auch nach $ 102 des 

Zuftändigfeitsgejeges Streitigkeiten über die Frage, ob ein Gewäfjer als ein ge- 
ichlofjenes anzufehen ift ($ 4 des Fifchereigefeges) und Klagen der Fifchereibe- 
vechtigten oder Fijchereigenofjenfchaften auf weitere Bejchränfung oder gänzliche 

Aufhebung von Fifchereiberechtigungen, welche auf die Benugung einzelner be- 

ftimmter Fangmittel oder ftändiger Fijchereivorrichtungen gerichtet find (S$ 5 
3.2 aD. 

Die Aufficht über die nach SS 9 und 10 des Fifchereigefeges gebildeten 
Genofjenschaften führt der Kreis-(Stadt-JAusfchuß. **) 

Aus der Mitte der Intereffenten heraus fördert die Fifcherei auf allen 
ihren Gebieten vorzugsweife der feit dem Jahre 1880 beftehende „Weftpreußifche 
Fifchereiverein“ mit dem Site in Danzig, defjen Verhältnifje durch die Sagungen 
vom 9. April 1894 geregelt find. Dexjelbe zählt gegenwärtig 632 zahlende 
Mitglieder, er unterhält die Fifchzuchtanftalt in Königsthal und verwendet feine 

gegen 15 000 Mark betragenden Jahreseinnahmen im ntereffe der Wieder- 
bejegung der Gewäfjer mit Fifchbeftänden und der Belehrung und Unterftügung 
der Fiicher und Fiichzüchter. 

Ein Bild über die Thätigfeit des Vereins gewährt der in Bd. XI Nr. 2 
feiner periodifchen Zeitfchrift „Mittheilungen des Wejtpreußifchen Fifcherei-Bereins“ 
veröffentlichte Jahresbericht über die Vereinsthätigfeit für die Zeit vom 1. Janıtar 
1898 bi3 Ende März 1899, fowie der nm Bd. XI Nr. 3 diefer Mittheilungen ent- 
haltene Nechnungsabichluß der DVereinskaffe für das Jahr vom 1. April 1898 
bis 1899. Gleiche Zwecke mit im Wefentlichen gleichartigen Mitteln anftrebende 
Bereine beftehen auch in den Provinzen Pojen und Schlefien. 

3) Das Nähere hierüber fiehe in den SS 100 und 101 des Zujtändigfeitsgejeßes. 

Bezüglich der Nechtsmittel gegen die Entfcheidungen und Befchlüffe der Bezirk3- und 
Kreisausfchüffe aus den SS 98—102 a. a. D. vergl. Brauchitfeh „Die neuen Preußifchen 

Berwaltungsgefege”. Berlin 1897, Bd. I ©. 688, 689. 



2. Abtheilung. 7. Kapitel. 

SBuonltine Aufgaben der Walerverwaltung. 

I. Die Waffergenoffenfcdaften. 

Das Gefeg vom 28. Februar 1843 über die Benugung der Privatflüffe 

fennt mır Genofjenschaften zur Bewäfjerung von Grundftüclen (8$ 56/59 a. a. O.); 

das Gejeg vom 11. Mai 1853 (G. ©. ©. 182) dehnte diefe Vorfchriften auf 
Entwäfferungsanlagen aus. Durch) das Gejeß vom 1. April 1879, betreffend 
die Bildung von Wafjergenofjenfchaften, ift der Gegenjtand der Wafjergenofjen- 
fchaften über den Zweck der Bodenverbefjerung hinaus erheblich erweitert und 
namentlich auf die Wafferverforgung zu Wirthichafts- und Betriebszwecen und 
die Förderung der Schiffahrt ausgedehnt worden. Das Gejeg vom 1. April 
1879 gejtattet die Bildung von Genofjenjchaften zur Benugung oder Unter: 
haltung von Gewäfjern, zur Ent» oder Bewäfjerung von Grundftücen, zum 

Schuge der Ufer, zur Anlegung, Benugung oder Unterhaltung von Wafferläufen 
oder Sammelbecden, zur SHerftellung und Berbefjerung von Wafferftraßen 

(Flößereien) und anderen Schiffahrtsanlagen und räumt den auf Grund des 
Gefeßes gebildeten Genofjenjchaften bejtimmte Rechte ein. Dasjelbe unterfcheidet 
zwifchen freien und öffentlichen Waffergenofjenschaften. Beide fünnen alle in 
$ 1 aufgeführten Zwecke zum Gegenftand haben. Beiden Arten von Genofjen- 
fchaften ift die Vorausjegung gemeinfam, daß ihr Si fich im Jnlande befindet, 
daß ihre NRechtsverhältniffe durch ein Statut geregelt ‚find, daß zu ihrer Ver- 
tretung ein Vorftand beitellt ift, und daß die Genofjenjchaft eigene Nechtsfähigkeit 
bejitt (8$ 6/10 a. a. D.). 

Die freie Genoffenfchaft wird durch gerichtlich oder notariell aufzunehmen- 
den Vertrag (Genofjenfchafts-Statut) begründet, defjen nothwendiger Inhalt 
gejeglich bejtimmt ift (SS 11, 12 daf.). Statut und Mitgliederverzeichniß müffen, 

- damit die. Genofjenjchaft die ihr nach dem Gefeg zuftehenden Rechte erlangt, 

bei Gericht eingereicht und in ein vom Gericht zu führendes öffentliches Regifter 
für Wafjergenofjenfchaften eingetragen werden; das Gleiche gilt von fpäteren 
Aenderungen ($8 13/19 daf.). m Uebrigen gehören die Nechtsverhältniffe der 
freien Genofjenfchaft dem Privatrecht an. Die Begründung einer öffentlichen 
Wafjergenofjenichaft erfolgt durch Genehmigung des Statut3 mittels Allerhöchiter 

Verordnung oder Seitens de3 Minifters für Landwirthichaft. Sie feßt den


